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rahmenkreditdeckung

Mit einer Rahmenkreditdeckung sichert eine Bank ihre For de -
rungen aus Einzelkrediten ab, die unter einem Rahmenkredit
herausgelegt werden und aus der Finanzierung deutscher Ex -
portgeschäfte resultieren.

was wird abgesichert?

Die Rahmenkreditdeckung bietet Schutz vor einem Zahlungsausfall
aufgrund

@ der Nichtzahlung der Forderung innerhalb eines Monats 
nach Fälligkeit (protracted default)

@ der Insolvenz des ausländischen Bestellers

@ staatlicher Maßnahmen und kriegerischer Ereignisse

@ der Nichtkonvertierung/-transferierung von 
Landeswährungsbeträgen

Eine Rahmenkreditdeckung wird vom Bund in Be zug auf eine Rah-
menkreditvereinbarung zwischen der finanzierenden Bank und dem
ausländischen Darlehensnehmer (Käufer oder Bank) übernommen.
Abgesichert wird al  lerdings nicht der Rahmenkredit, sondern die
Rück zahlungsforderungen aus dem je wei ligen angedienten Einzel -
kredit, der unter der Rah  menkreditvereinbarung he rausgelegt wird.
Dafür stellt die Rahmenkreditdeckung im Vorwege einen Höchst -
betrag zur Verfügung.

Bei den Waren, die durch den Einzelkredit finanziert werden sollen,
muss es sich um Investitionsgüter handeln. Der Auftragswert pro
Einzelgeschäft soll dabei den Betrag von EUR 10 Mio. nicht über -

schrei ten. Der Anwendungsbereich der Rahmenkreditdeckung
bezieht sich somit auf das mittel-/langfristige Kreditgeschäft und
dient – im Hinblick auf die maximal zulässigen Auftragswerte – ins-
besondere der Förderung des Mittelstandes.

wer kann eine rahmenkreditdeckung erhalten?

Rahmenkreditdeckungen stehen allen deutschen Kre dit instituten
einschließlich der in Deutschland an gesiedelten Zweigniederlassun-
gen ausländischer Banken sowie in besonderen Fällen auch auslän-
dischen Banken zur Verfügung.

welche vorteile bietet die 

rahmenkreditdeckung dem exporteur?

Kann der deutsche Exporteur nur Lieferung zu Kredit  bedingungen
vereinbaren, muss er regelmäßig auch die Finanzierung für das
Geschäft bereit stellen. Be steht zwischen einer deutschen Bank und
dem aus län di schen Käufer be reits ein Rahmenkredit (Kreditlinie),
für den der Bund eine Rahmenkreditdeckung übernommen hat, ver-
fügt der ausländische Käufer bei Aufnahme der Verhand lungen über
den Kaufvertrag schon über eine Bankfinanzierung.

Durch die technische Ausgestaltung der Rahmenkre dit deckung
reduziert sich der Bearbeitungsaufwand der Bank gegenüber einem
konventionellen Finanzkredit – und damit auch die Kosten. Die
Bank ist daher eher bereit, auch für kleinere Auftragswerte einen
Finanzkredit herauszulegen. In diesem Fall entfällt die ansons ten
notwendige Einräumung eines Lieferantenkredites.
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ist eine zusätzliche absicherung 

des exporteurs möglich?

Die Übernahme einer Rahmenkreditdeckung zu Gunsten eines
 Kreditinstituts schließt die Übernahme einer Deckung zu Gunsten
des Exporteurs nicht aus. Dieser kann daher z. B. sein Fabrikations-
risiko (siehe Produktinformation fabrikationsrisikode ckung)
oder das Nichtauszahlungsrisiko (siehe Produkt infor mation finanz-

kreditdeckung) absichern.

für welchen zeitraum 

besteht deckungsschutz?

Für die Rahmenkreditdeckung wird unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Umstände und allgemeiner deckungspolitischer Aspekte
eine bestimmte – verlängerbare – Laufzeit festgelegt, innerhalb
derer der eingerichtete Höchstbetrag ausgenutzt werden kann. Der
Deckungsschutz für die einzelnen Darlehensforderungen, die unter
dem Rahmenkredit be gründet werden, beginnt mit der Auszahlung
des jeweiligen Einzelkredites. Voraussetzung ist allerdings die ord-
nungsgemäße Meldung des Vertragsschlusses. Der Bund haftet für
eine unter De ckungsschutz stehende Darlehensforderung, bis sie
vollständig erfüllt ist. Der Ablauf der Rahmenkreditdeckung spielt
dafür keine Rolle.

was kostet die rahmenkreditdeckung?

Die Kosten setzen sich aus Bearbeitungsgebühren (Antrags- und
Ausnutzungsgebühren) sowie der eigentlichen Prämie zusammen.
Die An trags gebühr ist nach der Höhe des Rahmenkreditbetrages ge -
staffelt. Hingegen werden die Ausnutzungsgebühren (0,25 ‰ des
Darlehensbetrages), ebenso wie die Prämie, nicht in Bezug auf den
Rahmenkredit, sondern im Hinblick auf die jeweiligen Einzelkredite
erhoben. 

Die Prämie ergibt sich aus einem bestimmten Prozentsatz der zu
deckenden Darlehensforderung (ohne Zinsen). Dieser Prämiensatz
orientiert sich im Wesentlichen an der Bonität des Käufers, dem
Länderrisiko sowie der Risikolaufzeit. Es fällt keine Versicherungs-
steuer an.

wann und wie wird entschädigt?

Die Leistung der Entschädigung setzt die Uneinbringlichkeit der
rechtsbeständigen und fälligen Forderung aufgrund eines der ge -
deckten Risiken voraus. Lie gen dem Bund alle erforderlichen Unter-
lagen vor, wird die Schadenabrechnung binnen eines Monats auf -
gestellt. Die Auszahlung der Entschädigungssumme erfolgt dann
innerhalb von 5 Bankarbeitstagen.

Die Bank wird mit einem selbstbehalt am Ausfall beteiligt. Dieser
liegt im Regelfall für alle Ri siken bei 5 %.

wie erhalte ich deckungsschutz?

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Rahmen kreditdeckung 
ist zunächst der Abschluss eines Grundlagenvertrages zwischen der
Bank und dem Bund. Der Grundlagenvertrag enthält die für alle Rah-
menkreditdeckungen gleichermaßen geltenden Regeln. In ei nem
weiteren Schritt übernimmt der Bund für einen konkreten  Rahmen-
bzw. Global kredit zwischen dieser Bank und einem ausländischen
Darlehensnehmer eine Rahmenkreditdeckung, in der die übernom-
menen Höchstbeträge für Kapital und Zinsen, der zulässige Waren-
katalog, der Anteil der zulässigen ausländischen Zulieferungen
sowie die sonstigen Einzelheiten der Deckung fest gelegt sind.

Soll ein konkretes Exportgeschäft durch einen Einzelkredit finan-
ziert werden, prüft die Bank anhand der Vorgaben des Bundes die
De  ckungsfähigkeit des Geschäftes und kann bei positivem Prü -
fungs  ergebnis die Einzeldarlehensforderung in die Rahmenkredit-
deckung durch schlichte Meldung an den Bund einbeziehen.

Für nähere Informationen stehen die Hauptverwaltung in Hamburg
sowie die zahlreichen Au ßen stellen zur Verfügung. Umfangreiches
Informa tions material, Antragsformulare und Allgemeine Be  din -
gungen können auch unter www.agaportal.de eingesehen und
heruntergeladen werden.
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die eckpunkte der rahmenkreditdeckung 

im überblick:

Deckungsnehmer: deutsche Kreditinstitute und alle
 deutschen Niederlassungen  aus -
ländischer Banken; in besonderen
Fällen auch  ausländische Banken

Deckungsgegenstand: Forderungen (Kapital und Zinsen) 
aus den unter dem Rahmenkredit 
herausgelegten Einzelkrediten

Gedeckte Risiken: Nichtzahlung innerhalb von 1 Mo -
nat nach Fälligkeit (protracted
default), weitere wirtschaftliche
Risiken (z. B. Konkurs) sowie 
politische Risiken (z. B. Krieg)

Selbstbeteiligung: 5 % für alle Schadenfälle

Bearbeitungsgebühren: Antragsgebühr (gestaffelt nach
der Höhe des Rahmenkredit -
betrages) und Ausnutzungs -
gebühr in Höhe von 0,25 ‰ 
des Einzelkreditbetrages

Prämie: bestimmter Prozentsatz 
des Einzel kreditbetrages 
(siehe Rechentool unter 
www.agaportal.de)



www.agaportal.de

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und der 

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt.

Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart
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